Turn- und Sportverein Tiefenstein 1875 e.V.
Im Staden 34, 55743 Idar-Oberstein, E-Mail info@tus-tiefenstein.de

EINTRITTSERKLARUNG
(Bitte fiir jede Person eine eigene Eintrittserklarung ausfiillen)

Hiermit erklare ich mit Wirkung vom den Eintritt in den TuS Tiefenstein als
[] aktives Mitglied /[_] passives Mitglied in der Abteilung
[ ] Badminton [_] Dart [ ] FuRball [ _]Handball [ ] Leichtathletik [ ] Tischtennis [ ]Turnen

Name, Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Datum Unterschrift (bei Minderjahrigen die/der gesetzliche Vertreter/in)

MONATSBEITRAGE (Stand 01.07.2024)
Kinder/Jugendliche 6 € | Erwachsene passiv 5 € | Erwachsene aktiv 8 € | Familienkarte 12 €

Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss eines Kalendervierteljahres unter Einhaltung einer Frist von
6 Wochen zuldssig. Die Austrittserklarung ist schriftlich an den geschéaftsfilhrenden Vorstand zu richten.

ERTEILUNG EINER EINZUGSERMACHTIGUNG UND EINES SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS

Name und Anschrift des Zahlungsempfangers:

TuS Tiefenstein e. V., Im Staden 34, 55743 |dar-Oberstein

Glaubiger-ldentifikationsnummer: Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefiillt):

DE1227700000137008

Einzugsermachtigung:
Ich ermachtige / Wir ermachtigen den TuS Tiefenstein e. V. widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden
Zahlungen bei Falligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermachtige / Wir ermachtigen (A) den TuS Tiefenstein e. V. Zahlungen von meinem / unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom TuS
Tiefenstein e. V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulésen.

Hinweis: Ich kann / Wir kdnnen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: X] Wiederkehrende Zahlung /[ ] Einmalige Zahlung

Zahlungsweise: [] jahrlich (falig am 05.02. des Jahres) D halbjahrlich (fallig am 05.02. und 05.08. des Jahres)

[] vierteljahrlich (am 05.02., 05.05., 05.08. und 05.11. des Jahres)
Der Ersteinzug erfolgt am ersten auf die Anmeldung folgenden Falligkeitstermin. Liegt bei jahrlicher oder halbjahrlicher Zahlungsweise
die Anmeldung nach dem Falligkeitstermin, so erfolgt der Einzug zum nachsten Falligkeitstermin der vierteljahrlichen Zahlungsweise.
Fallt der Falligkeitstermin nicht auf einen Geschaftstag des Kreditinstituts, erfolgt die Kontobelastung am nachsten Geschéaftstag. Die
Mandatsreferenz ist die Mitgliedsnummer des Vereins, sie wird beim Einzug angegeben.

Zahlungspflichtige/r (Kontoinhaber/in)
Name, Vorname

Anschrift

IBAN (max. 22 Stellen) Q E

Datum Unterschrift/en Zahlungspflichtige/r (Kontoinhaber/in)



	EINTRITTSERKLÄRUNG

